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UoiiKwms&an.
Sottgug bei gaörttgefcgei. ®er Sunbeirat tjat trt

Übereinftimmung mit bett Anträgen bei SoKiwirtfcßafti»
bepartementei bie Serorbnung ü6er ben Sotlgug bei
Sunbeigefeßei betreffenb bie Arbeit in ben gabriïen in
oerfcßtebenen fünften abgeänbert. ©o muß u. a. nach
bem neuen Sßortlaut oon Art. 145, lit. b unb d bie
Arbeitibauer mit Inbegriff ber Raufen innert einei
3eitraumei non 14 aufeinanberfolgenben ©tunben liegen
(lit. b). Lit. d lautet in ber neuen gaffung: „Sie Nac|t«
ruße für weibliche unb jugenblicße ißerfonen foil wenig»
fteni 11 aufeinanberfolgenbe ©tunben betragen unb bie
3eit oon 10 Ufjr abenbi bii .5 Uhr morgeni in fid)
fdßließen. gür männliche ißerfonen über 18 gaßre barf
bie Arbeit nicE)t oor 4 U|r morgeni beginnen unb nidEjt
über 11 Ußr abenbi bauern." Ser Artiïel 159 erhält
in Abfaß 2, lit. c folgenbe neue gaffung: ,,c) Säuert
bte Nachtarbeit länger ati fünf ©tunben, fo foil fie
burdß eine tpaufenjeit oon inigefamt menigfteni einer
falben ©tunbe unterbrochen werben. Raufen bürfen für
ben einzelnen Arbeiter nur bann oon ber Arbeitibauer
abgeregnet werben, wenn ihm bai Serlaffen ber Arbeiti»
ftelle geftattet ift. ®§ ift unguläffig, bie Raufen nicht
gleichzeitig für alle Arbeiter einer ©dE)idht eintreten julaffen."

Sei oorübergehenber Nachtarbeit barf nach bem neuen
Sßortlaut bei Art. 161 (Qlrt. 160 fällt weg) für bie Sag»
fdßicßt bie Arbeitzeit ber Normalarbeitiwodße ober ber
abgeänberten Normalarbeitiwodße beibehalten werben.
Ser Abfaß 2 bei Art. 169 ift wie folgt abgeänbert
worben. gwifdjen greitag abenbi unb Stenstag mor»
geni barf gweif cßicßtig gearbeitet werben, oorauige=
feßt, baß auf ben einzelnen Arbeiter nidht mehr ali groei
©Richten zu 12 ©tunben entfaden unb baß bie gefamte
©tunbengaßl einer Schicht im SBocßenburchfcßnitt nidht
mehr ati 56 beträgt. Ser Abfaß 2 bei Art. 175 be»

ftimmt nun : Sei Seroilliqung oon Nacßtarbeit fann ge=

ftattet werben, bie ben ©amitag berührenben Schichten
oorjurüclen. gn biefem galle muff gwifdßen bem ©nbe
ber oorangegangen unb bem Seginn ber neuen ©cfjic^t
bem einzelnen Arbeiter eine Nußegeit oon wenigfteni 8
©tunben gefiebert fein.

Serorftttuitg zum gabrilgefeß. Sai elbgenöffifdße
Solïiwirtfdhaftibepartement hat ©übe Auguft einen @nt=

wurf für bie Abänberung ber Sodzießungioerorbnung
zum gabrilgefeß auigearbeitet, ber oom Sunbeirat am
7. September genehmigt worben ift. $um Steil werben
einzelne Artiïel ber Sotlgießungioerorbnung neu formu»
liert, zum anbern Seil neue Seftimmungen aufgenommen,
©o wirb barin beftimmt, baß wenn ein $erfonen
oerbanb Inhaber einer gabrif ift, unb barin Nlit»
glieber bei Serbanbei arbeiten, fo finb fie ali Arbeiter
unb ber Serbanb ali gabrilinßaber anzufehen. Neu
umfdßrieben wirb auch ber Segriff ber fpauptwerfftätten
ber ©ifenbahnen unb anbern Serfeßrianftalten, bie bem

gabrifgefeß unterftellt werben. Anbere Sorfdhriften be»

Ziehen fich auf bie Anorbnung ber Selidßtungen in gab»
rifräumen, auf bie Auigangitüren, auf Apparate unb
Anlagen, auf bie geftfeßung ber Arbeitiorbnungen unb
bergteidhen. Neu ift bie Seftimmung bei Art. 152, wo»
nadh gabriïen anberer gnbuftrien Übergeitarbeit an oier
Sagen oor ©onn» unb getertagen oon ben Kantoni»
regterungen bewilligt werben ïann, wenn bie Arbeit bei
Sagei mit gnbegriff ber überftunben fpätefteni um 1 Ußo
aufhört. — Ser Sunbeibefcßluß fdhafft in ben wefent»
ließen Seilen nidht neuei Necßt ; oielmeßr werben in ber
fSauptfadje befteßenbe Sorfdhriften fdhärfer gefaßt.

©tnfnßrbefrfirttHlnng. Ser Sunbeirat unterbreitet
ber Sunbeiberfammlung feinen 12. Sériât über bie

bon ihm berfügte ©infußrbefdßräntung, unb erflärt,
baß bai eibgenöffifdhe Solïiwirtfdhaftibepartement bie

©ntwidlung ber Serhältniffe für bie unter ©infußrbe»
fdßräntung ftehenben Söarentategorien fortlaufenb ber«
folgt, unb baß auf Antrag ber Kommiffion für ©in»
fußrbefdßräntung eine Neiße bon generellen ©infußrbe»
wiQigungen über alle ©rengen erteilt worben ift. 3n
Anbetracht ber unfidßern wirtfdßaftlidßen Sage fei etn
foldhei Sorgeßen ber fofortigen formellen Aufhebung
ber ©infußrbefdhränlung borgugießen. Saburdß bleibe
bie SNöglicßteit befießen, im galle ei bie roirtfcßaftlicße
©ntwidlung forbern foüte, bie ©infußrbefdßränfung auf
biefe Artiïel erneut anguwenben. ©oldße gälle feien

mögli^ in einer wie ber ßeutigen, wo bie mirt»
fdßaftlidßen Serßättniffe unb baburdß audß bie Ztontur»
rengberhältniffe fidß außerobentlidß rafdß anbern. SaS
Solïiwirtfdhaftibepartement fei genötigt gewefen, bie

allgemeine ©infußrbewiHigung bon Nunbeifen, glacß»
eifen, Quabrateifen, gaçoneifen unb @ifen«
bledß bii auf weiterei gu wiberrufen, fo baß alfo biefe
©ifenprobuïte wieber einer ©infußrbefdßrän«
fung unterftellt finb. Sie feinerjeit allgemein be=

fürdßtete ©toditng in ber ^ufnßc ber genannten Artifel
fei nidßt nur nidßt eingetreten, fonbern ber feßweigerifeße
Ntarft würbe in ben leßten SDîonaten neuerbingi über»

fdßwemmt.

Hu$$teilung$we$e«.
HantonaLbernifiße AuifteKnng für ©ewerbe unb

gnbuftrie 1924 in Surgborf oerbunben mit temporären
lanbwirtf^aftlidhen Aufteilungen. (Nlitgeteilt.) Seit 24

gaßren ßat im Kanton Sern ïeine ïantonale ©ewerbe»

auiftetlung meßr ftattgefunben. Nun foß im nädßften

Qaßr in Surgborf eine foteße oeranftaltet werben (oom
1. Auguft bii 15. Dïtober). ©ie oerfpridßt großen Um»

fang anzunehmen unb will ben Seweii erbringen, baß
bie bernifeßen ©ewerbe unb ^nbuftrien fidß troß ber Un»

gunft ber 3eit mit unoerwüftlicßer ©cßaffenilraft be»

ßauptet ßaben. ©ine größere Anzaßl oon ©ewerbeoer»
bänben ßat befdjloffen, fif folleftio an ber Auiftetlung
ZU beteiligen. ®tefe folleftioen AuifteKungen bürften ju
eigentlidßen Serufifdßauen werben, beren Sebeutung über
ben Nahmen bei Kantoni ßinauigeßt. Son ben Serufi»
oerbänben ber ©dßweiz wirb erwartet, baß fie, wenn
immer möglidß, ißre ini gaßr 1924 fallenben Sagungen
im zentral gelegenen, gewerbereidßen Surgborf abhalten,
um bamit einen Sefucß ber ïantonalen Auiftetlung z"
oerbinben. Sai tüßrige ©mmeftäbteßen heißt heute feßon

alle Sefucßer willfommen.

gür bie AuifteHer ift ber Sermin zur befinitioen An»

melbung auf 31. Segember 1923 angefeßt. Außerhalb
bei Kantoni Sern fabrizierte ©egenftänbe tonnen in Ser»

binbung mit Auijtellungigegenftänben bernifdßet Çer»

fünft gugelaffen werben. Anmelbefcßeine oerfenbet bai
©eneralfefretariat, Nationalrat goß in Surgborf, wo

bemnäcßft aueß bai gebtucïte Auiftellungireglement be»

Zogen werben ïann.

Sie lautoußle ©artewbauauifteUuug in ©olotßurn
(7. bii 17. September) wirb einen erfcßöpfenben Über»

blief über bai gefamte ©artenbaugewerbe ber ©tabt unb

bei Kantoni ©olotßurn bieten. Sa an ber ©piße beS

Unterneßmeni ein Arcßiteft fteßt (AuifteHungipräfibent:
©mit Altenburger, ©olotßurn) würbe audß bie ©arten»
areßiteftur unb griebßoffunft einbezogen unb bie

Sübßauer Arnolb §ünermabel unb Dtto Kappeler, beibe

in güridß, ßaben entfprecßenbe ©ïulpturen gefdßidtt. SBeil

in ©olotßurn oon alterißer bie ©artenbaufunft in reger

Pflege fteßt, barf man fidß oßne weiterei auf eine äußerfi
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Vollzug des Fabrikgesetzes. Der Bundesrat hat in
Übereinstimmung mit den Anträgen des Volkswirtschafts-
departementes die Verordnung über den Vollzug des
Bundesgesetzes betreffend die Arbeit in den Fabriken in
verschiedenen Punkten abgeändert. So muß u. a. nach
dem neuen Wortlaut von Art. 145, lit. k und ä die
Arbeitsdauer mit Inbegriff der Pausen innert eines
Zeitraumes von 14 aufeinanderfolgenden Stunden liegen
i>it, b). tut. ä lautet in der neuen Fassung: „Die Nacht-
ruhe für weibliche und jugendliche Personen soll wenig-
stens 11 aufeinanderfolgende Stunden betragen und die
Zeit von 10 Uhr abends bis.5 Uhr morgens in sich

schließen. Für männliche Personen über 18 Jahre darf
die Arbeit nicht vor 4 Uhr morgens beginnen und nicht
über 11 Uhr abends dauern." Der Artikel 159 erhält
in Absatz 2, lit. e folgende neue Fassung: ,,e) Dauert
die Nachtarbeit länger als fünf Stunden, so soll sie
durch eine Pausenzeit von insgesamt wenigstens einer
halben Stunde unterbrochen werden. Pausen dürfen für
den einzelnen Arbeiter nur dann von der Arbeitsdauer
abgerechnet werden, wenn ihm das Verlassen der Arbeits-
stelle gestattet ist. Es ist unzulässig, die Pausen nicht
gleichzeitig für alle Arbeiter einer Schicht eintreten zulassen."

Bei vorübergehender Nachtarbeit darf nach dem neuen
Wortlaut des Art. 161 (Art. 160 fällt weg) für die Tag-
schicht die Arbeitszeit der Normalarbeitswoche oder der
abgeänderten Normalarbeitswoche beibehalten werden.
Der Absatz 2 des Art. 169 ist wie folgt abgeändert
worden. Zwischen Freitag abends und Dienstag mor-
gens darf zweischichtig gearbeitet werden, vorausge-
setzt, daß auf den einzelnen Arbeiter nicht mehr als zwei
Schichten zu 12 Stunden entfallen und daß die gesamte
Stundenzahl einer Schicht im Wochendurchschnitt nicht
mehr als 56 beträgt. Der Absatz 2 des Art. 175 be-

stimmt nun: Bei Bewilligung von Nachtarbeit kann ge-
stattet werden, die den Samstag berührenden Schichten
vorzurücken. In diesem Falle muß zwischen dem Ende
der vorangegangen und dem Beginn der neuen Schicht
dem einzelnen Arbeiter eine Ruhezeit von wenigstens 8
Stunden gesichert sein.

Verordnung zum Fabrikgesetz. Das eidgenössische
Volkswirtschaftsdepartement hat Ende August einen Ent-
wurf für die Abänderung der Vollziehungsverordnung
zum Fabrikgesetz ausgearbeitet, der vom Bundesrat am
7. September genehmigt worden ist. Zum Teil werden
einzelne Artikel der Vollziehungsverordnung neu formn-
liert, zum andern Teil neue Bestimmungen aufgenommen.
So wird darin bestimmt, daß wenn ein Personen-
verband Inhaber einer Fabrik ist, und darin Mit-
glieder des Verbandes arbeiten, so sind sie als Arbeiter
und der Verband als Fabrikinhaber anzusehen. Neu
umschrieben wird auch der Begriff der Hauptwerkstätten
der Eisenbahnen und andern Verkehrsanstalten, die dem
Fabrikgesetz unterstellt werden. Andere Vorschriften be-

ziehen sich auf die Anordnung der Belichtungen in Fab-
rikräumen, auf die Ausgangstüren, auf Apparate und
Anlagen, auf die Festsetzung der Arbeitsordnungen und
dergleichen. Neu ist die Bestimmung des Art. 152, wo-
nach Fabriken anderer Industrien Überzeitarbeit an vier
Tagen vor Sonn- und Feiertagen von den Kantons-
regterungen bewilligt werden kann, wenn die Arbeit des

Tages mit Inbegriff der überstunden spätestens um 1 Uhr
aufhört. — Der Bundesbeschluß schafft in den wesent-
lichen Teilen nicht neues Recht; vielmehr werden in der
Hauptsache bestehende Vorschriften schärfer gefaßt.

Einfuhrbeschränkung. Der Bundesrat unterbreitet
der Bundesversammlung seinen 12. Bericht über die

von ihm verfügte Einsuhrbeschränkung, und erklärt,
daß das eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement die

Entwicklung der Verhältnisse für die unter Einfuhrbe-
schränkung stehenden Warenkategorien fortlaufend ver-
folgt, und daß auf Antrag der Kommission für Ein-
fuhrbeschränkung eine Reihe von generellen Einfuhrbe-
willigungen über alle Grenzen erteilt worden ist. In
Anbetracht der unsichern wirtschaftlichen Lage sei ein
solches Vorgehen der sofortigen formellen Aufhebung
der Einfuhrbeschränkung vorzuziehen. Dadurch bleibe
die Möglichkeit bestehen, im Falle es die wirtschaftliche
Entwicklung fordern sollte, die Einfuhrbeschränkung aus
diese Artikel erneut anzuwenden. Solche Fälle seien

möglich in einer Zeit wie der heutigen, wo die wirt-
schaftlichen Verhältnisse und dadurch auch die Konkur-
renzverhältnisse sich außerodentlich rasch ändern. Das
Volkswirtschaftsdepartement sei genötigt gewesen, die

allgemeine Einfuhrbewilligung von Rundeifen, Flach-
eisen, Quadrateisen, Fayoneisen und Eisen-
blech bis aus weiteres zu widerrufen, so daß also diese
Eisenprodukte wieder einer Eins uhrbeschrän-
kung unterstellt sind. Die seinerzeit allgemein be-

fürchtete Stockung in der Zufuhr der genannten Artikel
fei nicht nur nicht eingetreten, fondern der schweizerische
Markt wurde in den letzten Monaten neuerdings über-
schwemmt.

lliittttllungwett».
Kautonal-beruische Ausstellung für Gewerbe «ud

Judustrie 1924 i« Burgdorf verbunden mit temporären
landwirtschaftlichen Ausstellungen. (Mitgeteilt.) Seit 24

Jahren hat im Kanton Bern keine kantonale Gewerbe-
ausstellung mehr stattgefunden. Nun soll im nächsten

Jahr in Burgdorf eine solche veranstaltet werden (vom
1. August bis 15. Oktober). Sie verspricht großen Um-

fang anzunehmen und will den Beweis erbringen, daß
die bernischen Gewerbe und Industrien sich trotz der Un-

gunst der Zeit mit unverwüstlicher Schaffenskraft be-

hauptet haben. Eine größere Anzahl von Gewerbever-
bänden hat beschlossen, sich kollektiv an der Ausstellung
zu beteiligen. Diese kollektiven Ausstellungen dürften zu

eigentlichen Berussfchauen werden, deren Bedeutung über
den Rahmen des Kantons hinausgeht. Von den Berufs-
verbänden der Schweiz wird erwartet, daß sie, wenn
immer möglich, ihre ins Jahr 1924 fallenden Tagungen
im zentral gelegenen, gewerbereichen Burgdorf abhalten,
um damit einen Befuch der kantonalen Ausstellung zu

verbinden. Das rührige Emmestädtchen heißt heute schon

alle Besucher willkommen.

Für die Aussteller ist der Termin zur definitiven An-

Meldung auf 31. Dezember 1923 angesetzt. Außerhalb
des Kantons Bern fabrizierte Gegenstände können in Ver-
bindung mit Ausstellungsgegenständen bernischer Her-
kunft zugelassen werden. Anmeldescheine versendet das

Generalsekretariat, Nationalrat Joß in Burgdorf, wo

demnächst auch das gedruckte Ausstellungsreglement be-

zogen werden kann.

Die kantonale Gartenbauausstellung in Solothurn
(7. bis 17. September) wird einen erschöpfenden Über-

blick über das gesamte Gartenbaugewerbe der Stadt und

des Kantons Solothurn bieten. Da an der Spitze des

Unternehmens ein Architekt steht (Ausstellungspräsident:
Emil Altenburger, Solothurn) wurde auch die Garten-
architektur und Friedhofkunst einbezogen und die

Bildhauer Arnold Hünerwadel und Otto Kappeler, beide

in Zürich, haben entsprechende Skulpturen gefchickt. Weil

in Solothurn von altersher die Gartenbaukunst in reger

Pflege steht, darf man sich ohne weiteres auf eine äußerst
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gefdhmadtootte unb lehrreiche ©artenbauaulftellung gefaxt
macijen, bie it)re £erfunft, eine originelle Sttlifchung bei
franjöfifchen unb alten Solothurner ©artenftill, nicht
tierleugnen bürfte, roobet bie 2lnpaffung an bie SJieujeit
befonberl reipotte (Spielarten fcljuf.

§ol^9SJlatftöetic^fe,
Sur £oläinarlttage. SRan ftïjreibt ber „51. 3. 3." :

2Bät)renb in ber 2Beftfdhmeis, namentlich in ber 3ura=
gegenb, ber .gioljhanbel [ich fdfjon feit mehreren Sftonaten
redjt erfreulich regt unb ba! franzöfifche Slbfaffgebiet fiel)
roieber ju öffnen fet)eint, inbem franzöfifdhe Säufer fiel)
bei ben Steigerungen unb Submiffionen melben unb be»

friebigenbe greife bieten, f>errfc£)t auf bem beutf^fctjroei^
rifeffen fpoljmarft, ber Qahreëjeit entfprecffenb, noch ab»

folute Stille. SCßenn btefe Slulfuhr nach fîranîreich, mie
mir hoffen, anhält, fo gehen jene ©egenben erfreulicheren
Seiten im £>o!jhanbel entgegen : ®er Siefftanb ber |)oIz»
preife mürbe meinen unb ber beutfdhfchmeijerifrfje fiolz»
marft mürbe baburdh ebenfalls entlaftet. 2111 roic^tigfteS
©reigniS ber legten 3eit barf moljl bie groffe ^oljfteigerung
ber Fédération forestière de la Côte, biefel rührigen
^oljprobujentenoerbanbel, über6000m®, gemertet merben.
Sie rief jahlreiche franzöfifeffe unb einheimifdhe Säufer
auf ben $lan unb bebeutete einen oollen ©rfolg. Sluch
ber Stangen» unb Sattenholzhanbel erzielte infolge ber
Slulfuhr nach granfreich gute greife, unb ba! $8renn»
holj h^ ffch bi§her halten fönnen.

UmcMedes«.
f SBamnetfter Qofef S)iiöli* in Wiltingen (Sern)

ftarb am 29. 2lugu[i infolge eine! Unfälle» im Sitter
bon 37 Sahren.

f ©tofué ©atti, Saumeifter in fîujern, Senior ber
girma ©. ©atti & Söhne, ift am 17. Quli b. 3§. in
feinem 59. Sebenljahre in Schul! (Sngabin), mo er jur
Sur meilte, an einem SdhtaganfaK geftorben. ®a! 33au»

gefchäft mirb oon feinen beiben Söhnen ©art unb ©uibo
in unoeränberter SDBeife fortgeführt.

f Simon Suttt, alt Spenglermeifter, Elten. 3n
Dlten ftarb im Sitter oon 68 fahren Simon SuHi, alt
Spenglermeifter. 2lu! fletnen 33erhältniffen brachte er
fein ©efdfjäft ju höhet 93tüte. @r blieb nicht allein bei
feinem Spet^gtergefdEjäft, fonbern er fabrizierte nerfct)ie=
bene, meiften! felbfterfunbene Slrtifel, roooon befonberl
feine fittlofen ©la!bächer»Sproffen groffen Slbfat} fanben.
3ll§ oor einem Qahre ihm feine im ©efchäfte ftet! mit»
arbeitenbe ©attin plöfflich ftarb, mürbe er ein ruhiger
SJlann. ®r übergab bal ©efchäft fetnem Sohne, fperrn
Ingenieur Simon SuHt, tntereffierte fich jeboch immer
noc| «m bal ©ebeihen belfelben. ©in unermüblicher,
Mjaffenlfreubiger unb liebenlmürbiger SJlenfch ift mit
thnt heimgegangen.

f ößumeifter fianS öenbel»©ölöi in St. ©alten
ftarb am 29. Sluguft im Sitter bon 61 Saljten. @t
mar befonberl roährenb ber groffen 93auperiobe St.
Sailen! ein Oielbefcffäftigter unb führenber SKann feine!
®emerbe8.

f Eberbaurat StDolf Slofe»9KMrth in Sttünctje* ift
im 80. Sebenljahre geftorben. Slofe, ein Schroiegerfohn
bei oerftorbenen 3Birth=Sanb, mar früher eine SReifje
oon Qaffren technifeher Seiter ber SRafchinenroerfftätte
ber ^Bereinigten Scffroeizer Sahnen in 9iorfdhach unb hat
fnh bureff oerfefftebene tedhnifche ©rftnbungen unb 33er»

oefferungen fpeziett im Sau oon Sofomotioen einen
tarnen gemalt.

$ie Sehrmerfftatten ber Stabt Sern. Sie Stabt
Sern befifft 00m 33unb unb Santon fuboentionierte
Sehrroerlftätten, bie junge Seute zu tüchtigen fpanbmerïem
heranbilben motten. Qrn 3al)re 1922 mürben fie non
68 9Jie<haniîern, 32 Schreinern, 30 Schloffem unb 21
Spenglern befudjt. ®le an bie SBerlftätten angefdhloffene
©chreiuer=^achfchule hatte 23, bie $age!= unb tttachtfurfe
für ©a!» unb SBafferinftattation, forote für autogene
Schmeiffung 59 SBefucljer.

23om ßehrliuglroefeu iu ber Sctjmetz. ®en 2ln»
ftrengungen unferer ©jçportinbuftrien, burcl) ©rzeugmtg
qualitatio hoeffftehenber Sßrobufte ber Sonïurrenj im 3lul=
lanbe p begegnen, ftefft bie bemühenbe Satfaclje entgegen,
baff bte 3affl ber befeffäftigten Seffrünge oon 3ah^ P
Qahr prüdgeht unb bem pnehmenben 33ebarf an ge=

faulten, einheimifeffen ütrbeitlfräften nidht mehr genügt.
50 meift beifptellroeife, ben „Sozialen Informationen"
bei Scf)toei$. 33erbanbel „S3olflbienft" p entnehmen, bie
aiiafdhineninbuftrie in ben fahren 1920—22 einen SRücf=

gang bet Sehrlinglphl oon runb 20% auf. Seiber
muff auch, in ben näd)ften Qaffren mit einer meitern 9lb»
naffme gerechnet merben. 2)te 3®hl ber neu eingetretenen
Sehrlinge fleht erheblich unter bem ®urchfct)nttt ber in
ben lefften fünf fahren aulgelernten Sehrlinge, eine @r=

fcheinung, bie fich tn allen 3meigen ber Qnbuftrie mehr
ober roeniger geltenb maefft. ®er Langel an gefdhulten
9lrbeitlfräften broht belljalb für bte Qnbuftrie mie für
bal ©eroerbe p einer eigentlichen ©jiftenjfrage p merben,
bie baburdh nidht gelöft mirb, baff einzelne Unternehmen
fich bureff eine groffjügige Sehrlinglfürforge einen tüchtigen
Slrbeiterftanb heranpjteljen fueffen ; benn biefe Qnftilutionen
erforbern bebeutenbe finanzielle Opfer unb tonnen oon
Siein» unb Sttittelunternehmungen nidht getragen merben.
©ine burchgreifenbe 33efferung bei Se|rlinglroefenl tann
nur burdh eine einheitliche Siegelung ber Seljrlingloer*
hältniffe ermartet merben.

©I ift ju hoffen, baff bie ©Inficht in bie roirtfehaft*
Hcffe Slotroenbigteit ber jôebung bel Seffrlinglroefenl in
einer balbigen 33errotrtlidhung bei eibgenöffifchen Seffrlingl»
gefeffel jum 3lulbrudt tommt. ©rfreulichermeife hat audh
bal eibg. 3lrbeitlamt neuerbingl 'bie Arbeiten ju einem
eibg. Sefrlinglgefeffe roieber aufgenommen.

Slufchaffuug non geuerrochr»9leguifiteK im Santon
©lam§. (Sorr.) gür Slnfchaffung oon fjeuerroehrrequt»
fiten unb Slulruftunglgegenftänben erhalten nadhfolgenbe
©emeinben ben gefefflichen Beitrag bon 50% aul ber
fantonalen Sranbaffeluranjfaffe : 0 b ft a Iben (elettrifche
Slbteilung ber geuerroeffr), Oeranfcfflagte Soften runb
3*. 1000; SR Ollis, ©efamtfoftenbetraq runb gr. 3300;
51 n t h a t, ©efami toftenb oranfchlag runb gr. 800 ; 91 e t ft a l,
Softenboranfcfflag runbgr. 1700;9Kühlehorn,Soften»
Ooranfchlag runb gr. 3100.

2)te gröffte Ergel ber Sdjmetj ift gegenroärtig laut
„33aterlanb" bei ©oll u. ©ie. in Sujem^fporro für
bie SlofterîtrdEj e ©ngelberg in Strbeit. ®al
4manualige Sitefenroerf betommt 120 felbftänbige unb ca.
15 jufammengezogene unb tranlmittierte Slegifter ; bar»

unter finb mehr all jroei Suffenb Saagsoffimmen. Un=
ter ben lefftern figuriert audh ©ajophon 8', meldhel
türjtich in bte neue Stanfer Orgel aufgenommen tourbe;
bie erften Stegifter biefe! -Kamen! ftehen all 16' unb 8',
aber in etroa! anberer Sonftruttion, in ber gröfften Dt»
gel ber SSelt nämlich in SSanamater'l |iatt in ^h^a»
belphia, roeldfje jefft 232 fRegifter aufroeift. gerner finb
jum erftenmal in etner feffmeijerifhen Orgel 3«ogenftim»
men all Slliquotregifter oorgefehen; 3"«gcncf«mte 5»/»'
unb 3ungenterj 1%'. 3n ©ngelberg fehlt auch bie Sttone

%' nicht, roeldhe Çerr 30lufitbirettor ®obler=3lltborf fdjon
oor fahren erftmal! in ber Seipjiger „3eitfchrift für
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geschmackvolle und lehrreiche Gartenbauausstellung gefaßt
machen, die ihre Herkunft, eine originelle Mischung des
französischen und alten Solothurner Gartenstils, nicht
verleugnen dürfte, wobei die Anpassung an die Neuzeit
besonders reizvolle Spielarten schuf.

Holz-Marktberichte»
Zur Holzmarttlage. Man schreibt der „N- Z- Z " :

Während in der Westschweiz, namentlich in der Jura-
gegend, der Holzhandel sich schon seit mehreren Monaten
recht erfreulich regt und das französische Absatzgebiet sich
wieder zu öffnen scheint, indem französische Käufer sich
bei den Steigerungen und Submissionen melden und be-

friedigende Preise bieten, herrscht auf dem deutschschweize-
rischen Holzmarkt, der Jahreszeit entsprechend, noch ab-
solute Stille. Wenn diese Ausfuhr nach Frankreich, wie
wir hoffen, anhält, so gehen jene Gegenden erfreulicheren
Zeiten im Holzhandel entgegen: Der Tiefstand der Holz-
preise würde weichen und der deutschschweizerische Holz-
markt würde dadurch ebenfalls entlastet. Als wichtigstes
Ereignis der letzten Zeit darf wohl die große Holzsteigerung
der b'öäoration korostièro its in tîôte, dieses rührigen
Holzproduzentenverbandes, über 6000 gewertet werden.
Sie rief zahlreiche französische und einheimische Käufer
auf den Plan und bedeutete einen vollen Erfolg. Auch
der Stangen- und Lattenholzhandel erzielte infolge der
Ausfuhr nach Frankreich gute Preise, und das Brenn-
holz hat sich bisher halten können.

yelîtMà«.
î Baumeister Josef Düblin in Dittinge» (Bern)

starb am 29. August infolge eines Unfalles im Alter
von 37 Jahren.

î Giosuê Galli, Baumeister i« Luzer«, Senior der
Firma G. Galli â Söhne, ist am 17. Juli d. Is. in
seinem 59. Lebensjahre in Schuls (Engadin), wo er zur
Kur weilte, an einem Schlaganfall gestorben. Das Bau-
geschäft wird von seinen beiden Söhnen Carl und Guido
in unveränderter Weise fortgeführt.

î Simo« Kulli, alt Speuglermeister, Ölten. In
Ölten starb im Alter von 68 Jahren Simon Kulli, alt
Spenglermeister. Aus kleinen Verhältnissen brachte er
sein Geschäft zu hoher Blüte. Er blieb nicht allein bei
seinem Spenglergeschäft, sondern er fabrizierte verschie-
dene, meistens selbsterfundene Artikel, wovon besonders
seine kittlosen Glasdächer-Sprossen großen Absatz fanden.
Als vor einem Jahre ihm seine im Geschäfte stets mit-
arbeitende Gattin plötzlich starb, wurde er ein ruhiger
Mann. Er übergab das Geschäft seinem Sohne, Herrn
Ingenieur Simon Kulli, interessierte sich jedoch immer
noch um das Gedeihen desselben. Ein unermüdlicher,
schaffensfreudiger und liebenswürdiger Mensch ist mit
ihm heimgegangen.

-j- Baumeister HauS Bendel-Göldi iu St. Galle«
starb am 29. August im Alter von 61 Jahren. Er
war besonders während der großen Bauperiode St.
Gallens ein vielbeschäftigter und führender Mann seines
Gewerbes.

î Oberbaurat Adolf Klose-Wirth iu Mönche« ist
nn 80. Lebensjahre gestorben. Klose, ein Schwiegersohn
des verstorbenen Wirth-Sand, war früher eine Reihe
von Jahren technischer Leiter der Maschinenwerkstätte
der Vereinigten Schweizer Bahnen in Rorschach und hat
ach durch verschiedene technische Erfindungen und Ver-
Besserungen speziell im Bau von Lokomotiven einen
Namen gemacht.

Die LehrwerkstStte» der Stadt Bern. Die Stadt
Bern besitzt vom Bund und Kanton subventionierte
Lehrwerkstätten, die junge Leute zu tüchtigen Handwerkern
heranbilden wollen. Im Jahre 1922 wurden sie von
68 Mechanikern, 32 Schreinern, 30 Schlossern und 21
Spenglern besucht. Die an die Werkstätten angeschlossene
Schreiner-Fachschule hatte 23, die Tages- und Nachtkurse
für Gas- und Wasferinstallation, sowie für autogene
Schweißung 59 Besucher.

Vom Lehrliugswese« i« der Schweiz. Den An-
strengungen unserer Exportindustrien, durch Erzeugung
qualitativ hochstehender Produkte der Konkurrenz im Aus-
lande zu begegnen, steht die bemühende Tatsache entgegen,
daß die Zahl der beschäftigten Lehrlinge von Jahr zu
Jahr zurückgeht und dem zunehmenden Bedarf an ge-
schulten, einheimischen Arbeitskräften nicht mehr genügt.
So weist beispielsweise, den „Sozialen Informationen"
des Schweiz. Verbandes „Volksdienst" zu entnehmen, die
Maschinenindustrie in den Jahren 1920—22 einen Rück-

gang der Lehrlingszahl von rund 20°/» auf. Leider
muß auch in den nächsten Jahren mit einer weitern Ab-
nähme gerechnet werden. Die Zahl der neu eingetretenen
Lehrlinge steht erheblich unter dem Durchschnitt der in
den letzten fünf Jahren ausgelernten Lehrlinge, eine Er-
scheinung, die sich in allen Zweigen der Industrie mehr
oder weniger geltend macht. Der Mangel an geschulten
Arbeitskräften droht deshalb für die Industrie wie für
das Gewerbe zu einer eigentlichen Existenzfrage zu werden,
die dadurch nicht gelöst wird, daß einzelne Unternehmen
sich durch eine großzügige Lehrlingsfürsorge einen tüchtigen
Arbeiterstand heranzuziehen suchen ; denn diese Institutionen
erfordern bedeutende finanzielle Opfer und können von
Klein- und Mittelunternehmungen nicht getragen werden.
Eine durchgreifende Besserung des Lehrlingswesens kann
nur durch eine einheitliche Regelung der Lehrlingsver-
Hältnisse erwartet werden.

Es ist zu hoffen, daß die Einsicht in die wirtschaft-
liche Notwendigkeit der Hebung des Lehrlingswesens in
einer baldigen Verwirklichung des eidgenössischen Lehrlings-
gesetzes zum Ausdruck kommt. Erfreulicherweise hat auch
das eidg. Arbeitsamt neuerdings die Arbeiten zu einem
eidg. Lehrlingsgesetze wieder aufgenommen.

Anschaffung von Feuerwehr-Requisiten im Kanton
Glarus. (Korr.) Für Anschaffung von Feuerwehrrequi-
fiten und Ausrüstungsgegenständen erhalten nachfolgende
Gemeinden den gesetzlichen Beitrag von 50°/o aus der
kantonalen Brandassekuranzkasse: Obstalden (elektrische
Abteilung der Feuerwehr), veranschlagte Kosten rund
Fr. 1000; Mollis, Gesamtkostenbetrag rund Fr. 3300;
Linth al, Gesamtkostend oranschlag rund Fr. 800 ; Netstal,
Kostenvoranschlag rund Fr. 1700 ;Mühlehorn, Kosten-
Voranschlag rund Fr. 3100.

Die größte Orgel der Schweiz ist gegenwärtig laut
„Vaterland" bei Goll u. Cie. in Luzern-Horw für
die Klosterkirche Engelberg in Arbeit. Das
àanualige Riesenwerk bekommt 120 selbständige und ca.
15 zusammengezogene und transmittierte Register; dar-
unter sind mehr als zwei Dutzend Zungenstimmen. Un-
ter den letztern figuriert auch Saxophon 8', welches
kürzlich in die neue Stanser Orgel aufgenommen wurde;
die ersten Register dieses Namens stehen als 16' und 8',
aber in etwas anderer Konstruktion, in der größten Or-
gel der Welt nämlich in Wanamaker's Hall in Phila-
delphia, welche jetzt 232 Register aufweist. Ferner sind

zum erstenmal in einer schweizerischen Orgel Zungenstim-
men als Aliquotregister vorgesehen; Zungenquinte 5'/?'
und Zungenterz 1 In Engelberg fehlt auch die None
V»' nicht, welche Herr Musikdirektor Dobler-Altdorf schon

vor Jahren erstmals in der Leipziger „Zeitschrift für
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